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Entscheidungen und Erkenntnisse   	                

Rechtsmittelbeschränkungen 
für Beschlüsse im Rahmen des 
Sachverständigenbeweises 
(§§ 291, 366 ZPO)

1.	Beschlüsse, mit denen ein Sachverständiger be-
stellt oder enthoben wird, sind nicht abgeson-
dert anfechtbar, ebenso auch die Frage, ob über-
haupt ein Sachverständiger zu bestellen ist.  

1.	Der unmittelbaren Nachprüfung durch das Rekurs-
gericht ist daher auch die Frage des Zeitpunkts 
der Sachverständigenbestellung entzogen, somit 
der Einwand einer Partei, dass derzeit die Bestel-
lung des Sachverständigen nicht zweckmäßig sei. 

OGH vom 2. September 2008, 8 Ob 109/08 z

Mit der angefochtenen Entscheidung wies das Rekursgericht 
den Rekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Erstge-
richts auf Bestellung eines Sachverständigen ua zur Prüfung 
mehrerer klagsgegenständlicher Kontosalden zurück.
Mit ihren Ausführungen, worin sie im Wesentlichen nur die „der-
zeitige Bestellung des Sachverständigen für nicht zweckmäßig 
erachten“, zeigen die Rechtsmittelwerber keine Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung auf.

Der Oberste Gerichtshof hat bereits in seiner Entscheidung  
10 Ob 69/04a mit ausführlicher Begründung ausgesprochen, 
dass auch nach der ZVN 2002 BGBl I 2002/76 kein Anlass zum 
Abgehen von der bisherigen Rechtsprechung bestehe, wonach 
Beschlüsse, mit denen ein Sachverständiger bestellt oder ent-
hoben wird, nicht abgesondert anfechtbar sind (1 Ob 211/01p; 
1 Ob 98/02x ua); der Grund für die mangelnde abgesonderte 
Bekämpfbarkeit solcher Beschlüsse liegt darin, zeitraubende 
Zwischenstreitigkeiten über die Zulassung von Beweismitteln 
zu verhindern und erfasst auch die Frage, ob überhaupt ein 
Sachverständiger zu bestellen ist. Dieser Ansicht schloss sich 
der 7. Senat des Obersten Gerichtshofs in seiner Entscheidung 
7 Ob 64/05w ausdrücklich an. Daran ist festzuhalten.

Ist aber die Frage, ob überhaupt ein Sachverständiger zu be-
stellen ist der unmittelbaren Nachprüfung durch das Rekursge-
richt (und damit auch des Obersten Gerichtshofs) entzogen, so 
muss dies umso mehr für die   hier   im   Rechtsmittel   beson-
ders   relevierte   Frage   des Zeitpunkts der Sachverständigen-
bestellung gelten.

Der (richtigerweise: § 528 Abs 3 ZPO) außerordentliche Revi-
sionsrekurs – die unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels 
als „Abänderungsantrag“ samt Revisionsrekurs (nach § 528  
Abs 2a ZPO) ist gemäß § 84 Abs 2 letzter Satz ZPO ohne Nach-
teil – ist daher spruchgemäß zurückzuweisen.

Unterbleiben von Einwendun-
gen (§ 39 Abs 3 GebAG) –
Mühewaltungsgebühr bei 
Widerruf des Auftrags 
(§ 25 Abs 3 GebAG) – 
Pauschalierung von 
Barauslagen (§ 31 GebAG)

1. Das Unterbleiben einer Äußerung der Parteien, nimmt ih-
rem Rechtsmittel zwar nicht das Rechtsschutzinteresse, 
wohl aber ist die Prüfungsbefugnis des Rechtsmittelge-
richts eingeschränkt (§ 39 Abs 3 GebAG)

2. Bleibt die dem Sachverständigen aufgetragene Tätigkeit 
infolge Widerrufs des Auftrags, somit ohne sein Ver-
schulden unvollendet, hat er Anspruch auf die seiner 
unvollendeten Tätigkeit entsprechende Gebühr, daher 
auch auf Mühewaltungsgebühr für Vorbereitungsarbei-
ten. Das gilt auch für einen Sachverständigen, der nach 
§ 51 GebAG seine Mühewaltungsgebühr verzeichnet.

3. Bei Verrechnung der Spesen nach § 31 GebAG ist ein 
bis ins Einzelne gehender Nachweis nicht erforderlich, 
soweit der angesprochene Betrag glaubhaft und ange-
messen ist.

Landesgericht für ZRS Graz vom 16. Dezember 2008,  
4 R 284/08a

Im vorliegenden Zwangsversteigerungsverfahren ordnete das 
Erstgericht die Schätzung der Liegenschaft für den 19. 6. 2008 
an und bestellte Ing. N. N. zum Sachverständigen.

Mit der am 12. 6. 2008 im elektronischen Rechtsverkehr ein-
gelangten Eingabe beantragte die führende betreibende Par-
tei die Aufschiebung der bewilligten Zwangsversteigerung, 
weil Zahlungsvereinbarungen mit dem Verpflichteten getroffen 
worden seien. Unter einem wurde um die Abberaumung des 
Schätzungstermines ersucht. Der Gerichtsvollzieher verständigte 
– nach der Aktenlage – den Sachverständigen am 13. 6. 2008 
telefonisch von der Absetzung des Schätzungstermins.

Am 20. 6. 2008 langte die Gebührennote des Sachverständigen 
Ing. N. N. vom 18. 6. 2008 beim Erstgericht ein. Der Sachver-
ständige verzeichnete für „Aufnahme aus der Ediktdatei und 
Rückübertragung sowie Telefonate, Baubehörde, Gericht, Ter-
minfreihaltung“ insgesamt € 209,60 zzgl. 20% Mwst, welche 
sich aus Mühewaltung für Zeitaufwand, 2 Stunden. zu je € 85,80 
gestützt auf § 51 GebAG sowie pauschalierte Kosten von insge-
samt € 38,– gestützt auf § 31 GebAG, zusammensetzten.

Die Gebührennote wurde den Parteien jeweils am 25. 5. 2008 
zur allfälligen Äußerung zugestellt, eine solche wurde jedoch 
nicht erstattet.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. 7. 2008 bestimmte 
das Erstgericht die Gebühren des Sachverständigen antrags-
gemäß.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der fristgerechte und 
als solcher jedenfalls zulässige Kostenrekurs der Betreibenden 
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mit dem Abänderungsbegehren, den Gebührenbestimmungs-
antrag des Sachverständigen abzuweisen; hilfsweise wird ein 
Aufhebungsantrag gestellt.

Der Rekurs erweist sich als nicht zielführend.

Das Rekursgericht geht – seiner Entscheidung 4 R 112/96 m 
(SV 1996/3, 29) folgend, idS aber auch LG Eisenstadt und OLG 
Innsbruck (SV 1997/3, 31, 27; SV 1999/2, 93 mit Anmerkung 
von Krammer) – davon aus, dass das allfällige Unterbleiben 
einer Äußerung zur Gebührennote – entgegen der Ansicht an-
derer Rechtsmittelgerichte – zwar nicht das Rechtsschutzinte-
resse (die Beschwer) am Rechtsmittel nimmt, wohl aber die 
Prüfungsbefugnis des Rechtsmittelgerichtes inhaltlich einge-
schränkt ist (ähnlich auch LG Linz EFSlg 115.684 ua).

Die Rekurswerberin rügt, das Erstgericht sei zu Unrecht davon 
ausgegangen, dass dem Sachverständigen für die Vorberei-
tung der Liegenschaftsschätzung die angesprochenen Ge-
bühren zustehen. Infolge Abberaumung des Schätzungster-
mines habe der Sachverständige überhaupt keine Leistungen 
erbracht; eine Terminfreihaltung stelle keine Mühewaltung im 
Sinne des § 51 GebAG dar. Die auf § 31 GebAG gestützten Be-
träge seien mangels Aufschlüsselung nicht nachvollziehbar.

Vorweg ist auszuführen, dass der Sachverständige gemäß § 25 
Abs 3 GebAG dann, wenn die ihm aufgetragene Tätigkeit – wie 
hier – ohne sein Verschulden unvollendet geblieben ist, einen 
Anspruch auf die seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende 
Gebühr hat.

In der vorliegenden Gebührennote hat der Sachverständige 
die Honorierung der Tätigkeiten, welche in Vorbereitung für 
die geplante Liegenschaftsschätzung von ihm erbracht wur-
den, angesprochen, uzw „Aufnahme aus der Ediktdatei und 
Rückübertragung sowie Telefonate, Baubehörde, Gericht, Ter-
minfreihaltung“. Entgegen der Behauptung im Rekurs kann 
der Gebührennote nicht entnommen werden, dass der Sach-
verständige unter der nach § 51 GebAG verzeichneten Mühe-
waltungsgebühr die Zeit für einen frustrierten Aufwand ersetzt 
begehrt. Wie zuvor dargestellt, werden hiermit Leistungen, wel-
che der Vorbereitung des Schätzungstermines dienten, näm-
lich Erhebungen bei der Baubehörde und bei Gericht sowie der 

Organisationsaufwand (die Aufnahme aus der Ediktsdatei und 
die Rückübertragung als auch die Terminkoordinierung („Ter-
minfreihaltung“ verzeichnet).

Soweit die Betreibende erstmals im Rekursverfahren rügt, das 
der Sachverständige keine Leistungen – somit auch keine 
Vorbereitungstätigkeiten – erbracht habe, handelt es sich ei-
nerseits – mangels diesbezügliche Einwendung im Verfahren 
erster Instanz – um unbeachtliche Neuerungen, andererseits 
sind grundsätzlich nach ständiger Rechtsprechung vom Sach-
verständigen verzeichnete Zeitangaben (hier: Vorbereitungs-
zeit 2 Stunden) der Gebührenbestimmung zu Grunde zu legen, 
so lange nicht deren Unrichtigkeit erwiesen ist (siehe Krammer/
Schmidt, GebAG3, § 34 E 209 und § 38 E 49). Ein solcher Fall 
liegt hier aber nicht vor.

Soweit es sich bei der weiteren Behauptung im Rekurs, dass 
die nach § 31 GebAG pauschal verzeichneten Kosten nicht 
nachvollziehbar seien, nicht ohnehin um eine unbeachtliche 
Neuerung handelt, ist darauf zu verweisen, dass nach stän-
diger Rechtsprechung ein ins einzelne gehender Nachweis 
aller Spesen nicht zu fordern ist, solange der angesprochene 
Betrag nach den üblicherweise notwendigen Nebentätigkeiten 
glaubhaft und angemessen ist (Krammer/Schmidt), GebAG3,  
§ 31 E 1 ff. Ein solcher Fall liegt hier sowohl für die angespro-
chene Pauschale betreffend Postgebühren und Telefonate von 
€ 3,– als auch jene betreffend die Datenübertragung von € 35,– 
vor.

Dem Rekurs war daher ein Erfolg nicht zu bescheiden.

Die Entscheidung über die Selbsttragung der Rekurskosten 
gründet sich auf § 40 und § 50 Abs 1 ZPO iVm § 78 EO und  
§ 41 Abs 3 letzter Satz GebAG. Zum einen blieb das Rechtsmit-
tel erfolglos, zum anderen findet im Rechtsmittelverfahren ein 
Kostenersatz nicht statt.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig, einerseits weil die 
angefochtene Entscheidung bestätig wurde, andererseits war 
über Sachverständigengebühren abzusprechen, die in erster 
Instanz bestimmt wurden (§ 528 Abs 2 Z 2 und Z 5 ZPO iVm, 
§ 78 EO). 


